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Der Sicherheitsrat,

unter Hinweis auf alle seine einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolution 1255
(1999) vom 30. Juli 1999, und die Erklärung seines Präsidenten vom 12. November 1999
(S/PRST/1999/30),

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 19. Januar 2000 (S/2000/39),

unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Gipfeltreffen von Lissabon (S/1997/57, An-
lage) und von Istanbul der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)
zur Situation in Abchasien (Georgien),

betonend, dass das Ausbleiben von Fortschritten in Schlüsselfragen einer umfassenden
Regelung des Konflikts in Abchasien (Georgien) unannehmbar ist,

mit Genugtuung über die Ergebnisse der am 18. und 19. Januar 2000 unter dem Vorsitz des
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs und mit Mitwirkung der Russischen Föderation in ihrer
Eigenschaft als Vermittler sowie der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der OSZE
abgehaltenen neunten Tagung des Koordinierungsrats der georgischen und abchasischen Seite,
insbesondere die seitens der Parteien erfolgte Unterzeichnung des Protokolls über die Schaffung
eines Mechanismus für die gemeinsame Untersuchung von Verstößen gegen das Moskauer

 Mai 1994 über eine Waffenruhe und die Truppenentflechtung
(S/1994/583, Anlage I) und von anderen gewalttätigen Vorfällen in der Konfliktzone, und über
ihren Beschluss, unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen und mit Vermittlung der
Russischen Föderation die Verhandlungen über den Entwurf einer Vereinbarung über Frieden
und Garantien zur Verhütung bewaffneter Auseinandersetzungen sowie über die Ausarbeitung
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des Entwurfs eines neuen Protokolls über die Rückkehr der Flüchtlinge in die Region von Gali
und über Maßnahmen zugunsten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus wieder aufzunehmen,

mit Genugtuung über den Beschluss über weitere Maßnahmen zur Regelung des Konflikts in
Abchasien (Georgien), der am 30. Dezember 1999 vom Rat der Staatschefs der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten gefasst wurde (S/2000/52),

zutiefst besorgt darüber, dass die allgemeine Lage in der Konfliktzone, die zur Zeit zwar
ruhig ist, nach wie vor instabil ist,

erfreut über die Anstrengungen, welche die Vereinten Nationen unternehmen, um das Frie-
denssicherungspersonal im Hinblick auf die Verhütung und Eindämmung von HIV/Aids und
anderen übertragbaren Krankheiten bei allen ihren Friedenssicherungseinsätzen zu sensibili-
sieren, und diese Anstrengungen befürwortend,

unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze in dem am 9. Dezember 1994 verabschie-
deten Übereinkommen über die Sicherheit von Personal der Vereinten Nationen und beigeord-
netem Personal,

mit Genugtuung über den wichtigen Beitrag, den die Beobachtermission der Vereinten
Nationen in Georgien (UNOMIG) und die Gemeinsamen Friedenstruppen der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS-Friedenstruppe) zur Stabilisierung der Lage in der Konfliktzone
nach wie vor leisten, feststellend, dass die UNOMIG und die GUS-Friedenstruppe auf allen
Ebenen gute Arbeitsbeziehungen unterhalten, und betonend, wie wichtig bei der Wahrnehmung
ihres jeweiligen Mandats die weitere und verstärkte enge Zusammenarbeit und Koordinierung
zwischen ihnen ist,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 19. Januar 2000;

2. ermutigt die Parteien, die sich durch die Ernennung eines neuen Sonderbeauftragten des
Generalsekretärs bietende Gelegenheit zu nutzen, um sich erneut auf den Friedensprozess zu
verpflichten;

3. unterstützt mit Nachdruck die nachhaltigen Anstrengungen, die der Generalsekretär und
sein Sonderbeauftragter mit Hilfe der Russischen Föderation in ihrer Eigenschaft als Vermittler
sowie der Gruppe der Freunde des Generalsekretärs und der OSZE unternehmen, um die Stabili-
sierung der Lage zu fördern und eine umfassende politische Regelung herbeizuführen, die auch
eine Regelung des politischen Status Abchasiens innerhalb des Staates Georgien mit einschließt;

4. wiederholt seine Aufforderung an die Konfliktparteien,  ihre Verpflichtung auf den
Friedensprozess unter der Führung der Vereinten Nationen auszuweiten, weiter den Dialog
auszubauen und unverzüglich den erforderlichen Willen unter Beweis zu stellen, maßgebliche
Ergebnisse in den Schlüsselfragen der Verhandlungen zu erzielen, insbesondere hinsichtlich der
Aufteilung der verfassungsmäßigen Zuständigkeiten zwischen Tiflis und Suchumi im Rahmen
einer umfassenden Regelung, unter voller Achtung der Souveränität und der territorialen Unver-
sehrtheit Georgiens innerhalb seiner international anerkannten Grenzen;

5. erklärt erneut, dass er die Abhaltung sogenannter Wahlen samt Referendum in Abcha-
sien (Georgien) für unannehmbar und unrechtmäßig hält;
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6. fordert die Parteien auf, weiter verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die
vertrauenbildenden Maßnahmen, denen sie auf ihren Treffen in Athen und Istanbul vom
16. - 18. Oktober 1998 beziehungsweise 7. - 9. Juni 1999 zugestimmt haben, voll umzusetzen,
und erinnert an das Angebot der Regierung der Ukraine, als Gastgeber eines dritten Treffens zu
fungieren, das der Vertrauensbildung, der Verbesserung der Sicherheit und der Entwicklung der
Zusammenarbeit zwischen den Parteien dienen soll;

7. erklärt erneut, dass die Parteien die Menschenrechte strikt einzuhalten haben, und
unterstützt die Bemühungen des Generalsekretärs, als fester Bestandteil der Bemühungen um die
Herbeiführung einer umfassenden politischen Regelung Wege zur Verbesserung der Einhaltung
dieser Rechte zu finden;

8. bekräftigt die Unannehmbarkeit der durch den Konflikt entstandenen demographischen
Veränderungen und das durch Ersitzung nicht verlierbare Recht aller von dem Konflikt betrof-
fenen Flüchtlinge und Vertriebenen auf sichere Rückkehr in ihre Heimat in Übereinstimmung
mit dem Völkerrecht und wie in dem Vierparteienübereinkommen vom 4. April 1994
(S/1994/397, Anlage II) festgelegt, und fordert die Parteien auf, dieses Problem unverzüglich
anzugehen, indem sie wirksame Maßnahmen vereinbaren und umsetzen, um die Sicherheit der-
jenigen, die ihr bedingungsloses Recht auf Rückkehr ausüben, sowie derjenigen, die bereits
zurückgekehrt sind, zu garantieren;

9. verlangt, dass beide Seiten das Moskauer Übereinkommen strikt einhalten;

10. begrüßt es, dass die UNOMIG ihre Sicherheitsvorkehrungen ständig überprüft, um die
höchstmögliche Sicherheit ihres Personals zu gewährleisten;

11. beschließt, das Mandat der UNOMIG um einen weiteren, am 31. Juli 2000 endenden
Zeitraum zu verlängern, vorbehaltlich einer Überprüfung des Mandats der UNOMIG durch den
Rat für den Fall, dass im Mandat oder in der Präsenz der GUS-Friedenstruppe Änderungen
vorgenommen werden, und bekundet seine Absicht, am Ende des derzeitigen Mandats der Mis-
sion im Lichte der Maßnahmen, die die Parteien zur Herbeiführung einer umfassenden Regelung
ergriffen haben, eine gründliche Überprüfung des Einsatzes vorzunehmen;

12. ersucht den Generalsekretär, den Rat auch weiterhin regelmäßig unterrichtet zu halten
und ihm drei Monate nach der Verabschiedung dieser Resolution über die Situation in Abchasien
(Georgien) Bericht zu erstatten;

13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben.

-----


